1594/AB
vom 19.06.2020 20 1553/J (XXVI1, GP

mi.gv.at
= Bundesministerium
Inneres

Karl Nehammer, MSc
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschéaftszahl: 2020-0.289.033
Wien, am 19. Juni 2020

Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Philip Kucher, Genossinnen und Genossen haben am
20. April 2020 unter der Nr. 1553/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

,Kosten der Ministerbiros im 1. Quartal 2020“ an mich gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

ZudenFragenl1,2,5,7,8und9:

e  Wie viele Mitarbeiterlnnen waren — inklusive allfdlliger Dienstzuteilungen fiir
Projektarbeit etc. — in lhrem Kabinett mit Stichtag 17. April 2020 insgesamt
beschdftigt (bitte um detaillierte Aufschliisselung jeweils nach Monat, Name, Funktion
und Gesamtsumme der Beschdiftigten in Ihrem Kabinett)?

e  Wie viele Personen waren — inklusive allfdlliger Dienstzuteilungen fiir Projektarbeit etc.
— in lhrem Kabinett mit Stichtag 17. April 2020 als Sekretariats-, Kanzlei- und
Schreibkrifte, Kraftfahrerinnen bzw. als sonstige Hilfskrdifte beschdftigt (bitte um
Aufschliisselung nach Monat und Gesamtsumme der als Sekretariats-, Kanzlei- und
Schreibkrifte, Kraftfahrerlnnen bzw. als sonstige Hilfskréifte in lhrem Kabinett
Beschdftigten)?

e Auf welcher Rechtsgrundlage basieren die jeweiligen Dienstverhdltnisse?
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e Sofern es sich um entliehende Dienstnehmerinnen handelt: Welcher
besoldungsrechtlichen Einstufung fiir Bundesbedienstete entsprechen die jeweiligen
Leihentgelte?

e Mit welchen Leihgeberinnen bestehen Arbeitsleihvertréige fiir wie viele Personen in
Ilhrem Kabinett?

e  Werden (iber die Abgeltung der Personalkosten hinaus weitere Entgelte an die
Leihgeberinnen entrichtet bzw. zahlen Leihgeberinnen (aufgrund einer
entsprechenden Vereinbarung oder freiwillig) Gehaltsbestandteile fiir die an Ihr

Kabinett entliehenen Mitarbeiterinnen auf?

Zum Stichtag 17. April 2020 waren folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem
Kabinett beschaftigt:

Name Rechtsgrundlage Funktion

ACHATZ Andreas BDG 1979 Kabinettschef
BRAIT Bernhard VBG 1948 Fachreferent
JALEN Veronika VBG 1948 Fachreferentin
FAZEKAS Daniela VBG 1948 Pressesprecherin
HAINDL Markus BDG 1979 Pressesprecher
HOLZER Kathrin VBG 1948 Fachreferentin
GNESDA Maximilian VBG 1948 Fachreferent
KANDOLF Franziska VBG 1948 Fachreferentin
LIEBICH-OSWALD Tina VBG 1948 Fachreferentin
MAIER Gernot BDG 1979 Fachreferent
MAIR Astrid BDG 1979 Fachreferentin
MLCZOCH Stephan VBG 1948 Fachreferent
PEHAM Johannes BDG 1979 Fachreferent
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SCHROTT Dominik VBG 1948 Fachreferent
STOCKER Jennifer VBG 1948 Fachreferentin
SCHERSCHER Manuel BDG 1979 Fachreferent
TAKACS Michael BDG 1979 Kabinettschef-Stellvertreter

Dariiber hinaus waren zum genannten Stichtag insgesamt 13 Kanzlei- und
Sekretariatskrafte sowie sonstige Hilfskrdafte in meinem Kabinett beschaftigt, deren
Dienstverhdltnisse ebenfalls auf dem BDG 1979 bzw. VBG 1948 basierten.

Arbeitsleihvertrage bestanden zum genannten Stichtag in meinem Kabinett nicht.

Zur Frage 3:

e Wie hoch waren — inklusive allfélliger Dienstzuteilungen fiir Projektarbeit etc. — die
Gesamtkosten in lhrem Kabinett (inkl. der Kosten fiir Sekretariats-, Kanzlei- und
Schreibkrdfte, Schreibkrdifte, Kraftfahrerinnen bzw. sonstige Hilfskrdifte) seit Ihrem
Amtsantritt im 1. Quartal 2020 (bitte um depersonalisierte Aufschliisselung jeweils
nach Monat, einschlieflich Uberstunden, Primien sowie eventuell anfallende weitere

Personalkosten)?

Die Gesamtkosten, die aus der Beschaftigung aller Kabinettsmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter im ersten Quartal entstanden sind, belaufen sich auf 555.899,48 Euro. Diese
Summe beinhaltet die Kosten, sofern sie bereits abgerechnet wurden; Dienstreisen sind

nicht inkludiert.

Zur Frage 4:
e Wurden fiir Bedienstete lhres Kabinetts bereits Prémien oder sonstige aufSertourliche
Zahlungen ausbezahlt?
a. Wenn ja, in welcher Héhe (bitte um Aufschliisselung nach Funktion, Begriindung
sowie Auskunft dariiber, ob diese bereits in den ausgewiesenen Personalkosten

beriicksichtigt sind)?

Im ersten Quartal 2020 wurden elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Kabinetts
Belohnungen in der Hohe von insgesamt 4.960 Euro gewadhrt. Die betreffenden
Belohnungen wurden fiir besondere Leistungen im Jahr 2019 — also fiir Leistungen, die vor
der Tatigkeit in meinem Kabinett erbracht worden sind — ausbezahlt. Eine Aufschlisselung

unterbleibt aus datenschutzrechtlichen Grinden.
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Zur Frage 6:

o Wie sind die jeweiligen Mitarbeiterinnen in Ihrem Kabinett besoldungsrechtlich
eingestuft/bewertet (bitte um detaillierte monatliche Aufschliisselung nach
Funktion/Aufgabenbereich)?

Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kabinett einer Bundesministerin oder eines

Bundesministers wird allgemein von folgenden Zuordnungen ausgegangen:

Funktion Zuordnung

Kabinettschefin/Kabinettschef Verwendungsgruppe Al, Funktionsgruppe 7

Stellvertretende Kabinettschefin/
stellvertretender Kabinettschef

. Verwendungsgruppe Al, Funktionsgruppen 5 und 6
Pressesprecherin/Pressesprecher

Sonderberaterin/Sonderberater

Verwendungsgruppe Al, Funktionsgruppen 3 und 4

Referentin/Referent )
Verwendungsgruppe A2, Funktionsgruppe 7

Terminsekretar/Terminsekretarin Verwendungsgruppe A2, Funktionsgruppen 5 und 6

Sekretarin/Sekretar Verwendungsgruppe A3, Funktionsgruppen 3 und 4

Terminsekretarinnen und Terminsekretire sowie Sekretarinnen und Sekretare

entsprechen Kanzlei-, Sekretariats- und Schreibkraften sowie sonstigen Hilfskraften.

Zur Frage 10:
e Wie viele Personen aus Ihrem Kabinett sind bereits in Leitungsfunktionen (bitte um
Aufschliisselung nach Name, konkreter Funktion und damit verbundenem

Bruttomonatsgehalt)?

Zum Stichtag dieser Anfrage wird eine Person in einer Gruppenleitungs-, zwei Personen
werden zusatzlich in Abteilungsleiterfunktionen in der Zentralstelle sowie zwei Personen

in Abteilungs- bzw. Biroleiterfunktionen einer nachgeordneten Dienststelle beschaftigt.

Eine detaillierte Auflistung der Bruttobeziige der einzelnen Personen unterbleibt aus

datenschutzrechtlichen Griinden.
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Zur Frage 11:
e Welche sondervertraglichen Regelungen bestehen mit Bediensteten Ihres Kabinetts
(z. B. in Hinblick auf Nachzahlungen nach Ihrem Dienstende)?

Die sondervertraglichen Regelungen fiir die Vertragsbediensteten meines Kabinetts folgen
dem bereits seit mehreren Jahren zur Anwendung gelangten Modell, das die Vereinbarung
von nach der Funktion abgestuften All-in-Sonderentgelten vorsieht.

Kabinettssondervertrdge sind nach diesem Modell auf die Dauer der Funktionsperiode des
jeweiligen Regierungsmitglieds befristet und enthalten in Hinblick auf das besondere
Vertrauensverhaltnis die Vereinbarung einer Kiindigungsmoglichkeit sowie — in Anlehnung
an die Regelung des Bundesbeziigegesetzes, BGBI. | Nr. 64/1997 — die Vereinbarung einer
Zahlung zur Uberbriickung nach Auslaufen des Dienstverhiltnisses wegen Enden der
Funktionsperiode. Diese Zahlung gebiihrt hochstens im AusmaR der jeweiligen fiktiven
Kindigungsfrist und ist dem Zweck entsprechend ausgeschlossen, soweit im Anschluss

Anspriiche auf Geldleistungen fiir eine sonstige Erwerbstatigkeit bestehen.

Zur Frage 12:

e Wie hoch war das Bruttomonatsgehalt des Generalsekretdirs entsprechend der
Bestimmungen des Budgetbegleitgesetzes 2018-2019 zuziiglich etwaiger Primien bzw.
sonstiger aufertourlicher Zahlungen im 1. Quartal 2020 (bitte um detaillierte
Aufschliisselung jeweils nach Monat, Bruttomonatsgehalt und Pridmien bzw. sonstiger

aufertourlicher Zahlungen)?

GemalR den Bestimmungen des Budgetbegleitgesetzes 2018-2019 gebihrt
Generalsekretdarinnen und Generalsekretaren eine Entlohnung in der Hohe des Fixgehaltes
gemal § 31 Abs. 2 Z 3 lit. b des GehG 1956 bzw. § 74 Abs. 2 Z 3 letzter Satz des VBG 1948.
Dies entspricht einer Einstufung nach der Funktionsgruppe A1/9 Stufe 2.

Zur Frage 13:

e Wie viele Personen waren mit Stichtag 17. April 2020 im 1. Quartal 2020 insgesamt
dem Bliro des Generalsekretdirs (inkl. aller Sekretariats-, Kanzlei- und Schreib- und
Hilfskréfte bzw. Kraftfahrerinnen; inkl. allfdlliger Dienstzuteilungen flir Projektarbeit
etc.) zugeteilt (bitte um detaillierte Aufschliisselung nach Namen, Funktion und
Aufgabenbereich)?
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Zum Stichtag 17. April 2020 waren folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Biro des
Generalsekretdrs beschaftigt:

Name Rechtsgrundlage Funktion
BOGENSBERGER Gernot BDG 1979 Fachreferent
FREISEISEN Johannes BDG 1979 Buroleiter-Stellvertreter
HUMER Gunther BDG 1979 Buroleiter
NACHLINGER Ulrike VBG 1948 Fachreferentin
RADINGER Patrick VBG 1948 Fachreferent
RAUTNER Romana-Maria VBG 1948 Fachreferentin

Dariber hinaus sind zum genannten Stichtag zwei Kanzlei- bzw. Sekretariatskrafte im Biro

des Generalsekretédrs beschaftigt.

Zur Frage 14:

e Welche Kosten sind fiir den Generalsekretdr sowie seine Mitarbeiterinnen (inkl. aller
Sekretariats-, Kanzlei- und Schreib- und Hilfskrifte bzw. Kraftfahrerinnen; inkl.
allfilliger Dienstzuteilungen fiir Projektarbeit etc.) seit lhrem Amtsantritt im 1. Quartal
2020 insgesamt angefallen (bitte um detaillierte Kostenaufstellung jeweils nach

Monat, Funktion und Aufgabenbereich sowie Gesamtkosten)?

Die Gesamtkosten, die aus der Beschaftigung des Generalsekretdrs und seiner
Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter im 1. Quartal 2020 entstanden sind, belaufen sich auf
182.557,80 Euro. Diese Summe beinhaltet die Kosten, sofern sie bereits abgerechnet

wurden; Dienstreisen sind nicht inkludiert.

Karl Nehammer, MSc

6von 6

www.parlament.gv.at




Datum/Zeit 2020-06-19T16:28:09+02:00

CN=a-sign-corporate-1light-02,0U=a-sign-corporate-1light-02,0=A-Trust

Aussteller-Zertifikat Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1710479

von 7

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prafinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 06- 19T16: 31: 22+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-06-19T16:28:09+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-06-19T16:31:22+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




